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 Veröffentlicht am 28.04.2000

Norm

VStG §35 Z3

Rechtssatz

Die Festnahme einer Person durch ein Organ des ö3entlichen Sicherheitsdienstes setzt deren Betretung auf frischer

Tat voraus. Dieses Tatbildmerkmal ist - nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs - auch dann erfüllt,

wenn das Organ die Verwirklichung einer Verwaltungsübertretung vertretbarerweise annehmen konnte (VfSlg 10.364;

VfSlg 10.051).
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